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Gnl'ernial - Verlautbarungen.
Z. '232. (3) Nr. 163,7.

S u r r e n d e
des k. e. i l l y r i s c h e n G u b e r n i u m s .
— Vermehrung der Fahrten nnt d^n Dampf-
schiffen des Lloyd zwischen Trieft und dem Orients
dann Benützung derselben zur Beförderung der
Sorrespondenzcn. — Mic dem Monate Jul i l. I .
hat eine neue Ordnung dti den Fahrlln mit'
lclit der Dampfschiffe des österreichischen Lloyd
zwischen Trieft, den Ionischen Inseln, Griechen-
land und dem Oriente einzutreten, und,6 wird,
nachdem das hohe Präsidium der t. k. all^e«
lNlinen Hoflammer die Benützung derselben
»ur Beförderung der Correspondenzeu »nit De-
cret vom 3 l . Mai l. I . . Zahl 3S!N)l'. l ' .
genchmi^et hat, Folgendes zur allgemeinen
Kennll'iß gebracht: 1) Zufolge der vom Ver«
waltungsr«tl)<l des Lloyd kundgemachten Fahr^
ordnung wird a) eine wöchent l ich einmalige
Postverbindung zwischen Trieft, Corfu, Grie«
chenland, den Dardanellen, Constantinopel und
Galah, dann d) elne solche von l 4 zu l 4 Ta-
gen zwischen Triest, Candien, ?llexandlitN,
Smyrna, Salonich, Rhodub, Larnaca, Bey.
ru t , Ctsme, T<nedos und Trapezunt unter<
hatten werden, und es haben dle hiezu zu vrr»
wendenden Schiffe von Trieft am Dinstage
Abends abzufahren. — 2 ) Die Correspondence«
nach den Iouischcn Inseln, Griechenlaild, C iu ,
dien, Alex^ndrien, RhoduS, Larnaca, Beyrut
und Ceßme, T^nedos, den Dardanellen und Tra-
pezullt werden ausschließlich m,t den Dampf-
sch,ff<n des Lloyd, jene nach Constantinoptl,
Smyrna Ealonich und Galatz aber nur in
dem Falle, als auf deren Adresse sich dic Be-
merkung: «m, t den D a m p f s c h i f f e n dek
L l o y o " beflndet, befördert, sonst aber diese
letzteren auf den zwischen Wien, Eonstantinopel,

Smyrna, Salonich und Galatz bestehenden
vandpostcursen, welche unverändert beibehalten
werden, nersendet werden, — 3) Die Briefe
auü Oesterreich nach den vorge»«anntcll Bändern
und Städten, und vic« vl?,-5» können (mit
'Ausnahme jener nach Orirchil.land, w»für „och
dle Gebührt« d<i dcr ?lusgade b's zum AuS»
schiffungsplatze ,n (Oliechenland enlrichtet wer-
den müssen) ohne Bez'hlunq einer Gebühr ouf-
gcgeben oder vollstälidig fl«l,?irt werben. —
ẑ) Die sür diese Briefe zu entrichtcndcn Ge-

lühren bestehen: î ) in dcm österrlichischen
Bnefporlo, l») im Seeporlo. — Das erss»?
ist n^ch dcm österreichischen Briefpolcotariffe
zu entrichten, das zweite wild l,nd zwar für die
jottische und griechische Collssponr'enj mit l2 kl.,
und für je^e nach und auü den andren von
den Dampfschiffen zu berührcndcn Ollen am m i ^
lclländischen und schwarzen Mcere mit 2^ kr.
für den einfachen Brief festgesetzt. 5) Die
Korrespondenzen von Privaten an Bchöröc»»
in den vorgenannten öä'ndern lmd ötädten,
dann Muster uud Drucksenoulige» untcr Kreuz-
band, nnissen noch ferner bei der Aufgabe
frankirt loerd»n — Dieseß wird in Fol^e hohen
Hoftammer. Präsidial - izrlass. s vom 6^ v. M . ,
Zahl 5 l l9^?. p. zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht. — Laibach am 8. Ju l i !6 l5

J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,
Landes-Gouverneur.

O « r l G r a f zu W e l s p e r g , I i a i e e n a u
und P r i m ö r , k. k. Vice - Präsident.

D o m i n i k B r a n d s t e t t e r ,
k s. Gubernlalratl).

Aemtliche Verlautl'arungcn.
S. 12,9. (3) Äir. " ' « / . , „

C o n c u r s
^ur Besetzung einer A m ts sch re i der ^
stelle. — Bei dem Verwallungsamte der
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Religionöfondshenfchaft Sittich in Krain ist
die provisorische, mit einem Gehalte jährlicher
d r e i h u n d e r t G u l d e n C. M . , den, G«t
nuffe der freien Wohnung und einem Deputate
jährlicher sechs Klafter harren Brennholzes ver«
bundene d r i t t e A m lschre i b ers stelle in
die Erledigung gekommen, zu deren provisori
schen Wiederdeschung hiemilder Concurs b i g
20. Augus t 19'l5 cröffnel wird. — Die Be-
werber um diesen Dienstposten, oder im Falle
durck die Besatzung desselben eine andere staars-
herrschaftliche Amtsckreiberstelle mit dem Ge-
halte jährlicher 250 st C M . und Nebenbezü'
gen erledigt werden sollte, auch jene um diese
Letztere, haben ihre gehörig belegten und ei»
yenhandig geschriebenen Gesuche, worin sie
sich über ihr Nationale, Stand, zurückgeleg-
ten Studien, bisherige Dienstleistung, erwor»
bene Fähigkeit in der Landamtirung, fer«
ners über ihre Moralität und volle Kenntniß
der krainischen Sprache legal auszuweisen ha-
den werden, sammt der Qualificacionslabelle
an die k. t Camera!- Bezirks-Verwaltung zu
Neustadt! im vorgeschrledcnen Dienstwege zu
überreichen, und darin gleichzeitig anzuführen,
vb und in welchem Grade sie mil einem Beam-
ten des genannten Verwaltungsamtes, ödender
Bezirksvcnvalluugen , oder der Camera! - Lan-
debdehörde verwandt oder verschwägert sind.

— Bon der k. k. stlyrisch-illylischen Camera!«
Gefallen «Verwaltung. Gratz«m !5 . I u l i l 8 l 5 .

3. 1223. (3) Nr 74,9^579.
N e u e r l i c h e L i e f e r u n g s - A u s s c h r e i b u n g .
— Die k. k vereint« Camera! - Gefallen-Ver»
waltung für Stcyermark und I l lyr ien findet
für die in dem VerwaltungSjahr l 8 l 6 nöthige
Menge ciica l 2 W Pfund Siegellack eine neuer-
liche Lieferungs-Ausschreibung anzuordnen.—
Diejenigen Fabrikanten, Handel- oder Gewer-
betreibenden welche wegen Lieferung dieses Sie-
gillirungs« Materials zu concurircn beabstchti»
gen, haben ihr schriftliches versiegeltes Offert,
welches mit der Aufschrift: „A n bot zu r L ie-
f e r u n g v o n S i e g e l l a c k " zu versehen ist,
bis 20 August I8 ' l5 um ll) Uhr Vormittags
in dle Kanzlei des hlerortigen OeconomatlS
«bzugeben. oder dahin einzusenden. — Dle.
seb Ossext muß !>) mit dem classenmaßlgen Stam-
pel von w kr. verschen seyn und dle ausdrück-
liche Erklärung des Offnentcn enthalten, daß
er sich in allen Bedingungen der gegcnwaM'
gen Ausschreibung zu fügen verbinde. - k)Der
Preis lst nach Wiener. Pfunden mit Buchsta-

ben auszudrücken. — c) Als FiöcalpreiS wird
für das Pfund Siegellack der Betrag von Zwan-
zig zwei Kreutzer Conv. Münze festgesetzt, über
welchen Betrag hinaus die Camera!« Gefallen»
Verwaltung kcin Offert annehmen wird. —
6) I n d^n Offerte ist nach dem Muster der
Ware entweder eine dem zehnten Theile deß'
jenigen Betrages, der für dciö angebotene Lie-
ferungsodject im Ganzen entfällt, erreichende
Sicherstcllllng »m Baren oder in Staatsschuld«
verschreidungen als Reugell), od»l ein Erlagt
schein bcizuschließen, wodurch dargcthan wird,
daß eine solche Sicherstellung bei dcr stcylisch'
illyrischen Gefallen- Hauptcajse in Gratz, oder
bei einer der hierher unterstehenden Camera!'
Bezirks - Cajse, oder bel einer Gefailencasse
jener Provinzen, wo der Offcrent domicilirt, ge-
leistet worden sey.— Dieses Reugeld wiro rück«
sichtlich des Offerenlen, dessen Anbot nicht angc,
nommen wiro, bis zu der so bald alS möqlich »'»»
folgenden dicßfälligeu Entscheidung, rücksichtlich
des Osserenren aber, dessen Andot annehmbarde«
funden wird, dis zur erfüllten Lieferung haften
bleiben. — «) Die k. t Camera! Gefällen-Ver,
waltung behält slch die Wahl unter den ror»
kommenden Offerten unbedingt nach lhrem Gut-
dünken vor. Sie glbt jenen Offerenttn. de«
ren Anbote sie nicht annimmt, üder die Gründe
ihrer Wahl keine Rede und Antwort, und fin-
det gegen die Abweisung eines Offertes auch
durchaus kein Recurs Stat t . — s) Dem Of«
ferte müssen Muster des zu liefernden Siegel»
lacks belgl'legt werden. — ß) Die zu llefern«
den Artikel müssen vmnen drei Wochen «ach
der erfolgten Verständigung über die Annahme
des Anbotes kostenfrei und vollständig an das
Oeconomat dieser vereinten Cameral Gefallen»
Verwaltung ' beigestellt werden, welches über
die Qualltat und Must^rmaßigkeit der abzulie-
fernden Artlke! zu erkennen hat. — Der Con«
trahent ist verbunden, sich dem Ausspruchc des.
selben unbedingt und ohne Vorbehalt einer
Berufung an eine höhere Behörde zu unterwer-
fen. — 1,) Sollte im Laufe des Vcrwaltungs.
jahres ! 8 l 6 e,n weiterer in oies.r Ausschrei.
dung nicht vorgesehener Bedarf an Siegelwachs
eintreten, so ist der Contrahtnt verpflichtet,
denselben über jedesmalige Ausforderung vier
Wochen nach dnsclden um den ihm zugestände»

nen Preis kostenfrei abzustellen j) Sollte
der Lieferungsunternehm^r m,t der Ablieferung
überhaupt, oder hinsichtlich d^g Lieferungs«
Termines, oder in Absicht der Qualität der dei<
zustellenden Artikel hinrer den eingeganginen
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Verpflichtungen zurückbleiben, oder von seinem
Anbote zurückneten. so ist die k. k. oercnne
Camera!. O. fällen, Verwaltung berechtigt, d^s
Reugelo einzuziehen, aus seine Gefahr und Ko-
sten auf dem ihr beliebigen Wege sich o,.,, nö-
thigen Bedarf a„ Sieqelwachs auf ein Jahr
zu waS immer für Preisen anzuschaffen und den
Mehraufwand von den Schuldtragenden her-
einzubringen. — k) Die Zahlung für das ge.
hörig abgelieferte u«,d annehmbar ocfunltne
Sieqelwachs wird gegcu klassenmäßig gestäm-
pelte und mit der Uebernahms - Bestätigung
verschen, Quittung bci dcr betreffenden Ge»
fällencasse sogleich erfolgen ^ l) Den Verlrag-
Elämpel hac der Li.lerant zu berichtigen. —
Grah am >6 I u l l ! 6 t5 .

Z. '225. (H) N^öäl.
B a u - i i r l t a l l o n s « K u n d m a c h u n g .

Gcmäß hl)l)lm Gubel lnal . Decrcte v^m
l2- I u l , d. I , Z. »2077, wxo wcgtn Vo l l -
fühlun^ der für dos l. I . genehnngltn 6on-
se>v^ll0'is.lllbtlten des hltloillgen Pllel^lbau»
scS, am 5 ^lugu,j l. I . VormulagS von ia
bls i2Uhc,.n Amle dlesel Baudlrectwn c,neVer.
stelgerung uolge»iommeli, wozu Baul^stlge er-
schone» zu wollen eingeladen werden. — O»ese
Arbeiten begehen: , ) Maucerarbelt samml

Mater»ale . . »65 st. 44 kr.
>z) Zlmme, »nannsa« belt s«lnmt

Materlale . . 56 ^ — ^
I) Tischlernd«! . . l ö I n 17 ^
/̂ ) Sctlesseralbelt . . 25 ^ 26
5) Anssl,»chtlalbtll . 21 ^ --
6) H^fnerarbilt . . 3o — "
7) Sp^ngler<lldclt . 10 " — "
« l Glas^ralbtlt . . ,« I - "
9) Z'lnmermaler . . 42 « — ',5

20) Vcrgolderalbelt . zu ^ — ,"

Zusammen pr. . . 56) ft 27 kr.
H,elüb,r können d,e Verstelgerungs - und

Daubed,ngnlsse nebst der Baudevls« in den gc,
wöhnlichen Amlß<1ut,den bc, d ^ Baudlrccl,on
täglich e..,gts.he„ «verdm. >. Von der kals.

2- '229^ ^

K u n d » , a c h l i l , ^ .
n'ir^ n i ^ rm i ^ " ^ ^ Karster Hosgestütamte

13^6 trforderl.che Hafcrb.darf von beiläufig

12400 Metzen im Wege der öffentlicken Con»
currenz, jedoch mit Beseitigung der Licitation,
unter nachstehenden Bedingnisscn werde beige»
lchaffc werden, und zwar: l ) Muß der Hafer
vollkommen trocken, nicht genetzt oder genässet,
von, Staube rein, dickkörrug, und mit keine»
anderen Früchten vermengt, nicht dumpfig,
ohne widerlichen Geruch, und jeder niederöst.
gestrichene Mehen im Netto'Gewichte wenigstens
50 Pfund schwer ftyn. — 2) Hat die Einlle-
ferung m der eben bezeichneten Qualität in fol-
genden Terminen zu geschehen, und zwar:

N a c h L i p p i z a
im Monate November l655 2000 Metzen,
„ , December „ lOOO ^

Januar 1l!^6 1000 »
März « 1000 ^
April « 1800 ^

N a c h P r ö s t r a n e g :
im Monate November Iä'l5 1200 Metzen,
„ ^ December „ 100« ^
, ^ Januar 18t6 lOOO „

März ,, 1000 »
?»pril ^ 1100 n

<j) Hat der 3ief,rung6übernrhmer das betref«
fendc Quantum bis auf Ort und Stelle für
eigene Rechnung zu überführen, und wird nur
jene Quantität als abgeliefert betrachtet, welch«
dem k. k. Hofgestücamte qualitatmäßig zuge»
messen wird. — 4. Wird am 1. September
!8'!5 bei dem k. k. Kreisamte zu Avelsberg
um die lO. Vonnittagsstunde über vorstehend«
Quantitäten dle gecignete Verhandlung vorge«
nommen werden, zu welcher jeder LieferungS«
lustige semen Preisanbot auf ganze einzelne,
genau zu bezeichnende Parthien, oder auf das
ganze Quantum schriftlich und versiegelt, enr»
weder am 30. oder am 3 l . August d. I . , oder
längstens an, Tage der Verhandlung zwlschen
!) und 10 Uhr Vormittags zu überreichen, und
zugleich zur Elcherstellu»g des k. k. Hofgcstüt-
amlcö eine auS dem Preisanbote und aus den«
zu erstehen beabsichteten Quantum mit 1 0 ^
entfallende Caution entweder im Baren, oder
in k. k. Slaatöschuldverschreibungen, nach dem
letzt bekannte» Wiener Bölse« Curse, odermit-
telst Hypothekar« Instrumenten gegen amtliche
Bestätigung um so gewisser beizuschli.ßen has,
alö spät,r, nämlich om «. S.pt.mbsr l8hg
nach dem Schlage der lO. Vormittagestunde
eingereicht werdende preiSanbole, oder solche,
welche nicht mit der vorgeschriebenen Cautio»
versehen sind, ganz unberücksichtigct werden zu-
rückgestellt werden. — 5) Nach beendeter Con«
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currcnz Verhandlung werden jenen Lieferungß:
lustigen, deren Anbote nicht annehmbar befun-
den werden, die eingelegten Caution,» sogleich
zurückgestellet, von denjenigen hmgegcn, wclchr
die Meistbietcr einzelner Parlhien, oder des
ganzen Quantums verbleiben, zurückbehalten
werden. Die Bestimmung dllser (iaullon soll
darin bestehen, daß datzk. k. Hosgestütamt, im
Falle der Lieferungöndernehmer zu gehöriger
Zeit die erstandene Ol>anticat in der festgesetzten
Qualität einzuliefern unmlafjVn sollte, m den
Stand gesetzt werde, die abgängige Quanticär
auf Kosten uud Gefahr deb Lieferungöüd.rnch.
merS herbeizuschaffen, und hat Lererer im er-
forderlichen Falle das k. k. Hofgestücamt auch
mit seinem anderweitcn, wle immer Namen
habenden Vermögen schadlos zu halten. —
6) Sollte der Llef.rungSubernchtner die bald-
möglichst«? Uldelkommung seiner emgelegtln
Caution beabsichtigen, so wlrd demselben ge-
stattet, Stat t dcr Caution von dem übelnomc
menen Haferquantum lO)^ in N^tura gegen
Empfangsbestätigung linzuliefern, wclcheb 10
perccntige Quantum, oder die Kaution in Ba-
rem, in k, k. Htaalbschuldvclschrrldungcn oder
in Hypothekar »Instrumenten so lange von d<m
k. k. Hofgestütamte aufbewahret »viro, d»5 oir
betreffenden Haferparrhien vollkommen einge-
liefert sind. - 7) Der Minoestdieter eln^r
oder mehrerer Parthien od»r dcb ganzen Quan^
tums wird zur Erfüllung seiner Veroinolichleit
sogleich bei Uedergabc seines schriftlichen und
versiegelten Offertes verpflichtet, das k. t. Hof-
gestütamt hingegen erst nach erfolgter hoher
Ratification von Bcitc des hochlö'blichen k. r.
OverststaUmeisteramtes. Wlrd die Ratification
verweigert, so wird auch der Mindestoieter unter
Rückstellung der eingelegten Caution seiner
Verpflichtung entHoden. — 8) Die Einliefe,
rung einer übernommenen Haferparthie kann
binnen des bezeichneten Termines aus einmal
ganz, oder theilweise geschehen, und verspricht
dab k. k. Hofgestütamt die bare Bezahlung
jedesmal nach Maß der erfolgten ganzen oder
lheilweiscn Eiulleferung dergestalt zu leisten,
daß der Liefesungöübernehmer mlt Zuversicht
dar«uf rechnen kann, vom l . November 1645
angefangen, sogleich für jede eingelieferte
Quantität sein Geld gegen klassenmäßig ge<
stämpelte Quittung zu erhalten. — 9) DaS
105 Haftrquantum, welches ein Lieferung«,
üvernehmer als Caution eingeliefert haben sollte,
wird erst nach erf.lgter gänzlicher Einlieferung
der zu liefern übernommenen Parlhien bezahlet

werden. — ll>) I m Falle, als zwischen dem
Lieferanten »u»o dem k. t. Hofgestütamte in
Betriff der Qualität tin Zweifel entstehen
sollte, haben sich beide Tt)e,le dem Au^spruche
der dem Abliefelunasorte nässten k. k. Be«
zirksovligk.it, nämlich für Lippiza jener zu
Sessana, und für Plöstraneg der zu Adelsberg,
welcher ,n diesem F.Ule der schriftliche (Zpntratt
zur Einsicht mitzutheilen kömmt, zu unterziehen.
— l l ) Onc-lict) wlro der Ueb^nehmer c,.,,r
00,r mehlrlel Hafllparlhicn dcn classenmäßi-
gen Slamp. l zl, »inen» Eonlracts - Exemplare
delzubringen had.-,,. — »2) Sollte ein oder
der andere Lieserungslustiqe vor der Concur-
renz ^erh^nl)lu»g nähere Aufklärungen über
vorstehende Bi'dmgmsse cinholln wollen, so
hatte sich derselbe mündlich oder scwifllich,
im letzteren Falle oder mitl.lst fr^nkirtt'r
Brief,, an d>>6 k k. Kar»7er Hofgcstülamt zu
Lippiz« zu wenden. — Vom k. k. Karster
Hofgeslütamt. L'vpiza am 2 l . I l , l i lg ' l5.

Vermischte Verlautbarungen.
Z . ,252. (3) N l 2445.

O d i c t.
Von bcm t. t. Belirts^erichte Senosclscb »vild

hiemll bctannl gemacht: dah zur Vornahme oer,
V0N 0em hohen t. t. Sladt» und Üandlechle in
Kra in , über Ansuchen oer I rben bewilligten öf.
fcnllichcn Vctsteigelung eer, zum Verlasse teö am
1. M a i d. 3. ju Hrensvitz velstolbenen Pfarrde^
chanteö, Hel l» Joseph Andliani gehüligen. Fahl»
„issi, a ls : tes Kücbe»,geschill«t. der ZiinmtlelN«
lichtung, oer velschieocnen Volläthe und sonstigen
M o b l l i t l i , dann des Vithst^noeS. tie Tagsahung
auf d,n 6. August 0. I . und allenfalls tie fol»
genden Tiige in loco Hrenovih bestimmt worden
seyen.

Dessen werden die Kauflustigen »u dem Inde
e' i l 'ner l , daft dabei die Velsteigelun^sobiecte nur
um den Sckähungswerlh oder la lüde , . unz nur
gegen ftleicd bare Vezahlllng hintangegeden w«lden.

K. K. Velirligerlchl Scnoselsch om 27. I ^ .
l i ,8^5.

Z. 1^^6. (2) ^ ^ir. l?73.'
E d i c t .

Alle jene, welche auf den Nachlaß dis am 5.
I u n i l. I . zu Rafolzhe verstorbenen Martin Bresnik,
vul<rn M^rtinzhek, Wl t ths, m,d Kaischendesitzers,
aus was immer fur cmem Rechtsgrullde Ansprüche
zu machen glauben, haben solche bei der zu diesem
Ende auf d.n 8. August d. I . f^'iy 9 uhr anbc^
raumlen Liqmdatlonstagsatzung sogcwiß anzumelden
und rechtsgenend darzuthun, als sie sich wiorigens
die Folgen des §. 8 l ^ a. b. G. B . selbst zuzu-
seyreiben haben werden.

H. K. Bez lksgericht Eqg und Kreutberg am
20. Juni 1855.


